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Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanV90) vom 18. Dezember 1990.

Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
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Textl iche Festsetzung  
 
1.    Im Al lgemeinen Wohngebiet sind  Gartenbaubetriebe und Tankstel len a ls Ausnahme

  n icht Bestandt eil  des Bebauungsplanes. 
2.    Im Geltungsbere ich des Bebauungsplanes dürfen  Einzelhäuser e ine Gebäudelänge 

  von 15 m und Doppelhäuser eine Gebäudelänge von 20 m n icht überschrei ten. 
3.    Ent lang der Straße Briesener W eg in den Flächen ABCDA; EFGHE;  KLMNK; 

  OPQRO und entlang der Straße Am Rosenhag in den Flächen ABCDA; EFGHIJE
  sind auch Doppelhäuser zulässig. 

4.    Im Gel tungsbereich des Bebauungsplanes sind auf den n icht überbaubaren
  Grundstücksflächen Garagen, Ste llp lätze und Nebenanlagen im Sinne des 
  § 14 BauNVO innerhalb der Fläche a unzulässig. 

5.    Im Allgemeinen Wohngebiet sind auf den nich t überbaubaren Grundstücksflächen 
  entlang der Hönower Straße in  e iner Grundstückstief e von 5,00 m jeweils
  gerechnet ab Straßenbegrenzungslin ie  Garagen und Nebenanlagen im Sinne des 
  § 14 BauNVO unzulässig . 

6.    Im Gel tungsbereich des Bebauungsplanes sind auf den n icht überbaubaren 
  Grundstücksflächen entlang der Straße Briesener W eg in einer G rundstückstiefe
  von 4 ,00 m und entlang der Straße Am Rosenhag in einer Grundstückstiefe von
  5,00 m jeweils gerechnet ab Straßenbegrenzungsl inie Garagen, Stel lp lät ze und 
  Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO unzulässig . 

7.    Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind  nur Satte ldächer und
  Krüppelwa lmdächer zulässig. Dies g ilt  nich t für Nebenanlagen und Garagen. 

8.    Im Geltungsbereich des Bebauungsp lanes muß die T raufhöhe mindestens 40 % der
  Fi rsthöhe über Oberkante Gelände betragen. Dies g ilt nicht  für Nebenanlagen und 
  Garagen. 

9.    Im Gel tungsbereich des Bebauungsplanes dürfen Gauben eine Brei te von 50 v.H.
  der dazugehörigen Gebäude länge nich t überschreiten. 

10. Im Gelt ungsbereich des Bebauungsplanes sind Vol lverklinkerungen der Fassade
      und d ie Verwendung anderer Materia lien als Putz zur Fassadengesta ltung 
      unzulässig. Ausnahmsweise können Klinker bei  der Gestal tung von 
      Strukture lementen (z.B. Faschen und Sockel ) verwendet werden.
11. Im Gel tungsbere ich des Bebauungsplanes sind auf den nicht überbaubaren
      Grundstücksflächen d ie vorhandenen Bäume, Sträucher und sonstigen 
      Bepflanzungen zu erhalten, bei Abgang nachzupf lanzen.
12. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist p ro 500 m² Grundstücksfläche auf 
      jedem e inzelnen Grundstück ein fü r die Gartenstadtsiedlung typischer Baum zu 
      p flanzen, zu erhal ten und bei Abgang nachzupflanzen. Bei  der Ermittlung der zu 
      p flanzenden Bäume sind d ie vorhandenen, f ür das Gartenstadtsied lungsgebiet 
      t yp ischen Bäume,  einzurechnen. 
13. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist e ine Befestigung von Wegen und 
      Zufahrten nur in wasser- und lu ftdurchlässigem Aufbau herzuste llen. Auch die 
      W asser- und Luftdurch lässigkeit wesentl ich mindernde Befestigung, wie
      Betonunterbau, Fugenverguss, Asphal tierungen und Bet onierungen sind
      unzulässig. 
14. Die Eintei lung der Straßenverkehrsflächen ist nich t Gegenst and der Festsetzungen. 
 
Hinweise: 
Bei  Anwendung der textlichen Festse tzung Nr. 12 wird die Verwendung folgender Arten 
empfohlen: 
 
Pflanzliste : 
 
Birke (Betula pendula, Bet ula cembra) 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
Kief er (Pinus sylvestris) 
Roßkastanie (Aesculus hippocastanum) 
Rotdorn  (Crateagus laevigata ”Pau ls scarlett”) 
Stie leiche (Quecus robur) 
Walnuß (Juglans reg ia) 
Weißdorn (Crataegus monogyna) 
Winterl inde (Til ia  cordata) 

BebauungsplanXXIII-6b 
Abzeichnung 

 
für die Grundstücke Hönower Straße 225/279,  

Am Rosenhag 22-27 und Briesener Weg 157-190 
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, 

 
Ortsteile Mahlsdorf / Kaulsdorf 

Planunterlage: Karte von Berlin 1:1000
Stand: November 2009

Katastergrenzen wurden (tlw.) durch Digitalisierung aus der Flurkarte 
1:1000 bestimmt und in den Lageplan übertragen. Abweichungen zur 
Örtlichkeit sind deshalb nicht auszuschließen! Es können aber daraus 
keine rechtlichen Ansprüche abgeleitet werden. Notfalls ist der 
genaue Grenzverlauf durch eine örtliche Grenzherstellung festzustellen. 

Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis.

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt dieser Abzeichnung 
mit dem Inhalt der Urschrift des Bebauungsplanes XXIII – 6b 
vom 15. März 2013 übereinstimmt. 
 
Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Deckblatt vom 7. September 2011 
(in die Abzeichnung eingearbeitet) 
 
Berlin, den 
 
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abteilung Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Stadtentwicklungsamt 
Fachbereich Vermessung 
 
 
 
Im Auftrag 
 
Vervielfältigungen sind nicht erlaubt. 


